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Bundesbeschluss Entwurf 

über die Genehmigung des Notenaustauschs  
zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme  
der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 zur Schaffung des Fonds  
für die innere Sicherheit im Bereich Aussengrenzen und Visa 

(Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)  
vom … 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

gestützt auf die Artikel 54 Absatz 1 und 166 Absatz 2 der Bundesverfassung1 (BV),  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 3. Juni 20162, 

beschliesst: 

Art. 1 

1 Der Notenaustausch vom 6. Juni 20143 zwischen der Schweiz und der Europäi-
schen Union betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 zur 
Schaffung eines Instruments für die finanzielle Unterstützung für Aussengrenzen 
und Visa im Rahmen des Fonds für die innere Sicherheit wird genehmigt. 

2 Der Bundesrat wird ermächtigt, die Europäische Union nach Artikel 7 Absatz 2 
Buchstabe b des Abkommens vom 26. Oktober 20044 zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft, der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaft 
über die Assoziierung dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwick-
lung des Schengen-Besitzstands über die Erfüllung der verfassungsrechtlichen 
Voraussetzungen in Bezug auf den Notenaustausch nach Absatz 1 zu informieren. 

Art. 2 

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum (Art. 141 Abs. 1 Bst. d 
Ziff. 3 BV). 

  

  
1 SR 101 
2 BBl 2016 5083 
3 SR …; BBl 2016 5123 
4 SR 0.362.31 



Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands. 
Übernahme der Verordnung (EU) Nr. 515/2014. BB BBl 2016 

5122 

 


		Schweizerische Bundeskanzlei, Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen, info@bk.admin.ch
	2024-03-28T19:42:07+0100
	3003 Bern, Schweiz
	Bundesblatt. Massgebend ist die signierte elektronische Fassung.




